
 

 
 

Stand 01. April 2026  

 
Besondere Geschäftsbedingungen 

Bonner IT-Dialog 
im  

Maritim Hotel Bonn 
  
  
 

1. Veranstaltungsort, Veranstaltungstermin, Öffnungszeiten  
Veranstaltungsort:  Mari>m Hotel Bonn 

Kurt-Georg-Kiesinger Allee 1/Godesberger Allee  
53175 Bonn  
 

Zeit:  07. und 08. Oktober 2026  
Öffnungszeiten: MiMwoch, 07. Oktober 2026, 09:00h – 18:00h 

Donnerstag, 08. Oktober 2026, 09:00h – 14:00h 
 

2. Veranstalter  
AFCEA Bonn e.V.  
Borsigallee 2 
53125 Bonn  

Tel.:  +49. 228 925 82 52  
Fax:  +49 228 925 82 53  
E-Mail:  buero@afcea.de  

Koordinator Bonner IT-Dialog (AFCEA Bonn e.V.): Rainer Schillings 
Mobil:   +49 171 6103879 
E-Mail:  stvltrfa@afcea.de  
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3. Standanmeldung und Termine für Standanmeldung/Verbindliche Buchung des Standes  
Für den Bonner IT-Dialog 2026 ist das Ausstellertool Profairs (afcea.profairs.de) eingerichtet.  

Aussteller und Interessenten der AFCEA Fachausstellung 2026 haben Zugriff über ihren 
bestehenden Aussteller-Account. 

Das Ausstellertool für die Standanmeldung / Interessenbekundung ist ab dem 01. April 2026 
freigeschaltet.  
 

4. Standgebühren 
Es werden 4 Standgrößen angeboten 
 

Klasse Fläche (m²) Maße Preis (Euro) 

A 10 4m x 2,5 m 3.150,00 

B 15 6m x 2,5 m    4.550,00 

C 25 7m x 3,5 m    7.250,00 

D 36 8m x 4,5 m    10.450,00 

 
Die Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der 
Leistungserbringung. 

Koopera]ve Mitglieder AFCEA Bonn e.V. erhalten auf die Standgebühr einen Nachlass von zehn 
Prozent (10%). 

 
Im Preis inkludiert sind 

• Standfläche, 
• der Stromanschluss (230V, 3kW, Dreiersteckdose) inclusive Verbrauch,  
• 1/1 Anzeige 4c in Broschüre Bonner IT-Dialog 2026 (Format 240mm H X 170mm B), 
• Allgemeine Beleuchtung der Ausstellungshallen 

 
Der Standbau ist durch die Aussteller selbst zu organisieren. 
AFCEA Bonn e.V.  bietet aber ebenfalls die Möglichkeit des modularen Standbaus über den 
Messeshop im Ausstellertool.  

• Angeboten werden:  
• Rück- und Seitenwände incl. individueller Bedruckung, 
• Teppiche 
• Beleuchtung,  
• Standmöbel und  
• Mediatechnik.  
 
Die Freischaltung des Messeshops erfolgt am 15.April 2026.  
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5. Dienstleistungen 
• Standreinigung auf Anfrage 
• Bewachung auf Anfrage 
• Internet 
• WLAN ist kostenlos überall verfügbar,  
• LAN ist vereinzelt auf Anfrage möglich 

• Standverpflegung ist auf Anfrage Möglich 
 
 
 

6. Kondi>onen bei Stornierung der Standfläche/Stornierungsgebühren  
Sagt der Aussteller nach verbindlicher Anmeldung ab oder nimmt er an der Veranstaltung nicht teil, 
fallen folgende Stornierungsgebühren an:  

• 25% der Standgebühr ab dem 15. Juni 2026  
• 50% der Standgebühr ab dem 03. August 2026  
• 100% der Standgebühr ab dem 01. September 2026 

 
7. Veranstaltungsabsage durch AFCEA Bonn e.V.  

Muss der Veranstalter aus Gründen nach Ziffer 22. der AGB Bonner IT-Dialog absagen, fallen 
Stornierungsgebühren an:  

• 20% der Standgebühr bis zum 03. August 2026  
• 40% der Standgebühr ab dem 01. September 2026  

 
Sollte die Veranstaltung infolge einer Allgemeinverfügung, einer Verbotsanordnung oder infolge 
einer behördlichen Anordnung bedingt nicht durchgeführt werden können, fallen  

Stornierungskosten in Höhe von  

• Max. 20% der Standgebühr bis zum 15. August 2026  
• Max. 40% der Standgebühr ab dem 01. September 2026  

an. 
Muss der Veranstalter auf Grund Eintriks höherer Gewalt oder auf Grund sons]ger Umstände, die 
er nicht zu vertreten hat, eine begonnene Veranstaltung (Beginn ist der Aulaubeginn) verkürzen 
oder absagen, so hat der Aussteller keinen Anspruch auf Rückzahlung oder Erlass der Standmiete.  

  

8. Auf- und Abbau  
AuUau:      
Dienstag, 06.10.2026, 08.00 – 22.00 Uhr  
Ausstellungsstände, mit deren Aulau bis Dienstag, 06.10.2026, 15:00 Uhr, nicht begonnen wurde, 
werden vom Veranstalter gestaltet, sofern nicht anderwei]g darüber verfügt wird. Hieraus 
entstehende Kosten gehen zu Lasten des Ausstellers.  

Abbau: 
Donnerstag, 08.10.2026, 15:30–24:00 Uhr 
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9. Standgestaltung  
Der Aussteller ist für die Standausstakung und -gestaltung selbst verantwortlich.  
Oberster Grundsatz der Gestaltung aller Ausstellungsstände ist die Transparenz. Alle offenen Seiten 
müssen frei zugänglich sein. Dies bedeutet, dass mindestens 50 % der jeweiligen Gangseite nicht 
mit Aulauten verstellt werden dürfen.  
Freistehende Stände müssen mindestens eine Rückwand haben und dürfen bis zu zwei 
Seitenwände aufweisen. 
 

Standhöhen: 
FOYER / GANG Säle  max. 3,00 m 
SAAL REGNER:   max. 3,00 m 
SAAL SCHUMANN:  max. 3,00 m 
SAAL BEETHOVEN:  max. 3,00 m 
Ausnahme: Stand B08: max. 2,50 m 
 
Alle Stände müssen mit einer mind. 2,50 m hohen Wand zu den angrenzenden Ständen versehen 
sein. Ausnahmen nur in Absprache mit der Ausstellungsleitung.  
Gemeinsamer Wandbau mit den Nachbarständen ist möglich.  
Die Rückseiten der Standbegrenzungen, Werbeträger oder anderer Gestaltungselemente zum 
Nachbarstand über 2,50 m Höhe müssen weiß, gereinigt und op]sch einwandfrei sein und dürfen 
keine Texte oder Grafiken enthalten. 
Stand B08 unterliegt Sondergestaltungsregeln.  

Weitere Auflagen zur Standgestaltung bleiben vorbehalten. 

Hinweis: Standbauelemente können über den Webshop im Ausstellertool gebucht werden.  
 
Alle Fußböden, Hallenwände, Säulen, Installa]ons- und Feuerschutzeinrichtungen sowie sons]ge 
feste Einbauten dürfen weder beklebt, benagelt, gestrichen oder anderwei]g beschädigt werden. 
Schäden gehen zu Lasten des Ausstellers und werden in Rechnung gestellt. Eventuell im 
Standbereich befindliche Säulen sowie Installa]ons- und Feuerschutzeinrichtungen sind 
Bestandteile der zugeteilten Standfläche und müssen jederzeit zugänglich sein.  
Bodenbeläge in den Ausstellungsständen dürfen nur mit Doppelklebeband (ausschließlich mit 
lösemikelfreien Klebebändern: z.B. tesafix Nr. 4964) befes]gt werden.  

  

Stände mit Sonderkonstruk`onen und Traversenkonstruk`onen sind nicht gestabet.  

  

Der Aussteller verpflichtet sich zudem, die Auflagen des Mari]m Hotels Bonn aus der 
Hallenbenutzungsordnung Mari]m Hotels (Anlage A) einzuhalten. Bei Zuwiderhandlungen 
entstehen gegebenenfalls Schadenersatzansprüche des Veranstalters bzw. der betroffenen 
Nachbaraussteller.  
 

10. Terminplan für den Bonner IT-Dialog 2026  
Den aktuellen Terminplan (Wich]ge Termine für Aussteller des Bonner IT-Dialogs) finden Sie auf der 
AFCEA Homepage unter   

hkps://www.afcea.de/bonner-it-dialog/informa]onen-fuer-aussteller.html 
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Dort finden die Aussteller auch weitere wich]ge Informa]onen rund um Bonner IT-Dialog. 

    
11. Zusätzliche Leistungen  

Zusätzliche Leistungen wie z.B. Internetanschlüsse, Einzelstandbewachung, Besprechungsräume 
etc. werden im Messeshop via Ausstelleraccount angeboten und sind in diesem Tool entsprechend 
zu bestellen.  

 
12. Reichweite dieser Besonderen Geschä`sbedingungen 

Die Besonderen Geschäqsbedingungen für den Bonner IT-Dialog 2026 verlieren mit Ablauf des  
30. Oktober 2026 ihre Gül]gkeit.  

  

  
Anlagen:  
Anlage A: Hallenbenutzungsordnung Mari;m Hotels 


